
Sei dabei!

Anmeldestart: 
28. April 2025

Anmeldung unter 

www.unser-ferienprogramm.de/weissach  

oder 

www.weissach.de  
> Familie & Jugend  
> Jugendreferat  
> Sommercamp 2025

Weissach/Flacht SommerCamp 2025
Jetzt  

anmelden!

SommerCamp 2025

anmelden!anmelden!

Sei dabei und freue dich auf einen  
unvergesslichen Sommer! 

Kontakt: Giuseppe Romano
E-Mail: jugendreferat@weissach.de
Mobil: 0163/8383913

4.-15. August 2025 • Sporthalle Flacht

Mittwoch,  
21. Februar 2024

Ausgabe  

8/2024

Dienstag,  
15. April 2025

Ausgabe  

16/2025
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FRAGE - ANTWORT

Frage: Wann beginnen die Arbeiten der neuen
Ortsmitte?
„Aktuell befinden wir uns noch in der Planungsphase,
sind jedoch schon sehr weit fortgeschritten. Mein Ziel
ist es, bis zum Sommer einen funktionstüchtigen
Plan zu haben und diesen im Gemeinderat zu beraten
und zu beschließen.“

Frage: Wird es einen „Späti“ geben?
„Ein Lebensmittelmarkt ist in einem Ort ein
elementarer Bestandteil. Unser REWE-Standort ist
der kleinste in der Region. Dieser soll sich
zukunftssicher auf dem Wöhr-Areal ansiedeln.
Hierbei soll ein kleiner Laden direkt in der Ortsmitte
verbleiben. Gerne werde ich mich für einen Späti
stark machen.“

Frage: Was wird in den Wohngebieten getan, um das
wilde Parken zu dezimieren?
„Es gibt bereits ein Parkraumkonzept, dieses wurde
erst kürzlich nochmals angepasst. Nun soll es
zeitnah umgesetzt werden.“

Verbesserungen: Mehr Teilhabe für alle.
„Sie sind herzlich eingeladen zu unseren öffentlichen
Sitzungen des Gemeinderates dazuzukommen. Hier
werden die relevanten Entscheidungen für unsere
Gemeinde getroffen.”

Vorschlag: Walderlebnispfad
„Wir haben einen sehr schönen Walderlebnispfad in
Flacht. Dieser wird von unserem Forstmitarbeitern
gepflegt und ergänzt. Schauen Sie mal vorbei!“

Vorschlag: Erlebbar machen des Strudelbaches
„Dies ist durch den Naturschutz nur schwer
vorstellbar. Der Strudelbach ist gesäumt von
geschützten Biotopen. Auch die Idee in der Ortsmitte
Weissach den Strudelbach wieder freizulegen ist
kaum möglich. Dieser liegt in 3,5 Metern Tiefe und
eine Freilegung würde bei Hochwasser große
Probleme bereiten. Das Thema Wasser kann ich mir
dennoch sehr gut in der Neuen Ortsmitte in
Verbindung mit einem Spielplatz vorstellen. Die
Planungen hierzu laufen.”

Vorschlag: Öffentlicher Fußballplatz in Weissach
„Einen öffentlichen Bolzplatz haben wir bereits am
Ulmenweg. Dieser wird dieses Frühjahr nochmal
aufbereitet und kann zu den regulären
Öffnungszeiten gerne genutzt werden. Viel Spaß
beim Spielen!“

Frage: Wann geht der Ausbau der Glasfaserleitungen
los?
„Leider ist dies ein sehr träges Thema, eigentlich
sollte der Ausbau schon im letzten Jahr starten. Ich
bin guter Dinge, dass die Deutsche Glasfaser dieses
Jahr mit dem Ausbau starten kann.“ 

In den vergangenen Wochen hatten Sie die Chance Herrn Bürgermeister Millow Fragen, Vorschläge oder
Verbesserungen zukommen zulassen. Viele der Einsendungen werden wir Ihnen persönlich
beantworten. 

Einige Antworten haben wir für Sie hier zusammengestellt: 

Vorschlag: Es wäre schön, wenn es einen Calisthenics
Park geben würde.
„Auch diesen Wunsch möchte ich mit in die Planung
aufnehmen.“

FRAGE - ANTWORT

„Es gibt bereits
erst kürzlich
zeitnah umgeseVorschlag: Walderlebnispfafaf d

„Wir haben einen sehr schönen Walderlebnispfafaf d in
Flacht. Dieser wird von unserem Forstmitarbeitern
gepflegt und ergänzt. Schauen Sie mal vorbei!“

Vorschlag: Öfffff efef ntlicher Fußballplatz in Weissach
„Einen öfffff efef ntlichen Bolzplatz haben wir bereits am
Ulmenweg. Dieser wird dieses Frühjhjh ahr nochmal
aufbereitet und kann zu den regulären
Öfffff nungszeiten gerne genutzt werden. Viel Spaß
beim Spielen!“

Frage: Wann ge
los?
„Leider ist dies
sollte der Ausb
bin guter Dinge
Jahr mit dem Au

aufnehmen.“
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Amtliche Nachrichten

Beraten & Beschlossen

Gemeinderat vom 07.04.2025

Ausschreibung von Reinigungsdienstleistungen für  
verschiedene Liegenschaften beschlossen
In der Gemeinderatssitzung beschloss das Gremium, die Rei-
nigungsdienstleistungen für die kommunalen Gebäude neu 
auszuschreiben. Ziel ist es, die Qualität und Wirtschaftlichkeit 
der Reinigungsarbeiten langfristig sicherzustellen. Im Rahmen 
des Vergabeverfahrens wurden geeignete Fachfirmen um die 
Abgabe eines Angebots, welches die Vorbereitung und Durch-
führung der Ausschreibung beinhaltet, aufgefordert. Dabei 
ging die ods GmbH aus Stuttgart als wirtschaftlichster Bieter 
hervor, sodass diese zu einer Angebotssumme von 38.675,00 € 
beauftragt wurde.

Teilnahme und Vergabe der Leistungen für das Interessen-
bekundungsverfahren für interkommunale Windparks 
beschlossen
Bereits im Jahr 2023 beschloss das Gremium, ein Interessenbe-
kundungsverfahren zur Ermittlung potenzieller Projektpartner 
für die Umsetzung von interkommunalen Windparks durch-
führen. Auf Grundlage der Beratungen erhielt die Gemeinde 
ein Angebot für die Begleitung und Durchführung eines solchen 
Verfahrens in Höhe von 64.022,00 € von der endura kommunal 
GmbH aus Freiburg. Da die Gemeinde Weissach in dieser ersten 
Phase mit der Stadt Heimsheim vorrangig zusammenarbei-
tet, werden die Kosten zu gleichen Teilen zwischen den beiden 
Kommunen aufgeteilt. Das Gremium stimmt der Beauftragung 
der endura kommunal GmbH als erfahrener Dienstleister im 
Windenergiebereich zu.

Errichtung einer Gedenkstele für Ehrenbürger Herbert Linge 
beschlossen
In der Gemeinderatssitzung wurde die Errichtung einer Ge-
denkstele für den verstorbenen Ehrenbürger Herbert Linge 
vorgestellt. Herr Linge, der 2006 zum Ehrenbürger der Gemein-
de Weissach ernannt wurde und am 5. Januar 2024 im Alter von 
95 Jahren verstarb, spielte eine zentrale Rolle bei der Ansied-
lung der Firma Porsche in Weissach. Zudem setzte er sich maß-
geblich für die Einbindung lokaler Handwerksbetriebe und die 
Beschäftigung Weissacher Bürger ein. Die Stele wird im Mai an 
seinem ehemaligen Geburtshaus (Ecke Hirschstraße/Hinden-
burgstraße) aufgestellt. Die Kosten betragen rund 10.100 Euro 
zuzüglich Projektbearbeitung. Der Gemeinderat nahm die Aus-
führungen zur Kenntnis und unterstützt die Umsetzung des 
Projekts.

Für folgende Bauvorhaben hat der Gemeinderat sein  
Einvernehmen erteilt:
• Im Gaiern 7, Flst. 1542/5 – Erneute Beschlussfassung: Ge-

staltung der Außenanlagen
• Amselweg 10, Flst. 3625/2 – Abbruch des Bestandsgebäu-

des und Neuerrichtung eines Einfamilienhauses

ALLES AUF  
EINEN BLICK !

Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus
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Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die Durchführung des
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ über das

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes –  
Aufblähung des Landtags durch
Reduktion der Wahlkreise und  

Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Land-
tag verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtags-
wahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion 
der Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ 
durchgeführt, weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürgern zulässigerweise beantragt wurde. 
Der Gesetzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, 
wurde von den Initiatoren des Volksbegehrens erstellt.

Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.

1.   Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 
2025, beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. 
November 2025, in von den Vertrauensleuten des Volks-
begehrens oder deren Beauftragten ausgegebene Eintra-
gungsblätter zur Unterstützung des Volksbegehrens ein-
zutragen.

  Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsbe-
rechtigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, 
die Vornamen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Haupt-
wohnung) sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben 
und dies persönlich und handschriftlich zu unterschrei-
ben. Durch Ankreuzen muss bestätigt werden, dass vor der 
Unterzeichnung des Eintragungsblattes die Möglichkeit 
bestand, den Entwurf der Gesetzesvorlage und deren Be-
gründung einzusehen.

  Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht ein-
deutig erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder un-
vollständig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig 
unterschrieben sind oder das Datum der Unterzeichnung 
fehlt, sind ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Be-
scheinigung des Eintragungsrechts spätestens bis Diens-
tag, dem 4. November 2025, der Gemeinde einzureichen, 
in der die unterzeichnende Person ihre Wohnung hat (bei 
mehreren, die Hauptwohnung) oder der gewöhnliche Auf-
enthalt besteht.

2.   Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeinde-
verwaltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Eintragungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens 
aufgelegt. Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von 
Montag, dem 5. Mai 2025, und endet am Montag, dem 4. 
August 2025.

  Die Eintragungsliste für die Gemeinde Weissach wird in der 
Zeit vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus, Bür-
gerbüro, Rathausplatz 1, 71287 Weissach zu folgenden Öff-
nungszeiten

 Montag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
 Dienstag: geschlossen
 Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr
 Donnerstag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr, 14:00 Uhr - 18:30 Uhr
 Freitag: 08:00 Uhr - 12:30 Uhr

 für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten.

 Der Zugang ist rollstuhlgeeignet.

  Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Samm-
lung ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, 
in der sie ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre 
Hauptwohnung haben. Eintragungsberechtigte ohne Woh-
nung können sich in der Gemeinde eintragen, in der sie sich 
gewöhnlich aufhalten. Eine Eintragung in die bei der Ge-
meinde ausgelegte Eintragungsliste kann erst erfolgen, 
wenn die Gemeinde aufgrund der dort vorhandenen mel-
derechtlichen Angaben feststellt, dass die Person eintra-
gungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemeinde-
bediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintra-
gung ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3.   Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt 
ist. Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

 - mindestens 16 Jahre alt sind,
 - die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 -  seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg 

ihre Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwoh-
nung) haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

 -  nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahl-
recht ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht in-
folge Richterspruchs verloren haben.

4.  Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht 
nur einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsun-
terschrift leisten.

5.   Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleis-
tet werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volks-
begehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6.   Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetz-
entwurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauens-
leuten der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der 
Ausgabe der Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereit-
gehalten und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur 
Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes –  

Aufblähung des Landtags durch Reduktion der
Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der 
Landtagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für 
die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. 
Indem die Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die 
Anzahl der Direktmandate erheblich verringert wird, wird die 
Möglichkeit reduziert, dass eine Partei Überhangmandate er-
ringt, die dann zu Ausgleichsmandaten für die anderen Partei-
en führen, denen der Einzug in den Landtag gelingt. Damit wird 
eine Aufblähung des Landtags in hohem Maße unwahrschein-
lich und der Landtag verbleibt mit allenfalls geringfügigen Ab-
weichungen bei seiner Sollgröße von 120 Abgeordneten.
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B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt 
der bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-
Württemberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergi-
schen Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag, für die 
Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt 
bisher 70 Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmanda-
te vergeben, 82 Mandate werden über die von den Parteien zu 
bestimmenden Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstim-
menergebnisses verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand 
zu einer erheblichen Reduzierung des Risikos, dass eine Partei 
wesentlich mehr Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem 
Zweitstimmenergebnis zustünden und somit diese Überhang-
mandate bei allen weiteren Parteien, denen der Einzug in den 
Landtag von Baden-Württemberg gelingt, mit Ausgleichsman-
daten ausgeglichen werden müssen, um den Wählerwillen nach 
dem Zweitstimmenergebnis in der Sitzverteilung im Landtag 
von Baden-Württemberg adäquat zu repräsentieren.

C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen 
auf eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziel-
len Einsparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das 
Wahlverhalten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben 
den Kosten für die administrative Umsetzung der Gesetzesän-
derung entstehen keine weiteren über das Maß des Jetzt-Zu-
stands hinausgehenden Kosten.

E. Kosten für Private
Keine.

Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetz-
entwurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 
237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2. In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ 

ersetzt.
3. Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise  
für die Wahlen zum Landtag

von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-
fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-
Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feu-
erbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, 
Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, 
Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, 
Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildriz-
hausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, 
Magstadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, 
Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der 
Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmanns-
weiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am 
Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neu-
hausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochin-
gen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen am 
Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch

Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Ne-
ckartailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensin-
gen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kai-
sersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leuten-
bach, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, 
Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblin-
gen, Weinstadt, Welzheim, Winnenden, Win-
terbach

8 Ludwigs-
burg

Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach

Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, 
Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, 
Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, 
Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Ne-
ckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen 
an der Enz

9 Neckar-
Zaber

Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwest-
heim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Un-
tergruppenbach, Zaberfeld

Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am 
Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, 
Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrig-
heim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am 
Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, 
Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der 
Murr, Tamm, Walheim
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10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rap-
penau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Ep-
pingen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, 
Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthau-
sen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteins-
feld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am 
Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roig-
heim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereises-
heim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – 
Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Bö-
bingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlin-
gen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, 
Täferrot, Waldstetten

Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 
Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, 
Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – 
Heiden-
heim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, 
Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Es-
singen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am 
Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberko-
chen, Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, 
Tannhausen, Unterschneidheim, Westhau-
sen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggens-
tein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, 
Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rhein-
stetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, 
Walzbachtal, Weingarten (Baden), Zaisen-
hausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Ne-
ckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hems-
bach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilves-
heim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, 
Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald – 

Tauber
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-
Neckar

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, 
Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, 
Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, 
Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, 
Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckar-
bischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, 
Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sand-
hausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, 
Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal 
– Schwet-
zingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, 
Kronau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, 
Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel

Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, 
Plankstadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Hor-
ben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, 
Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, 
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach – 
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Ba-
denweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggin-
gen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heiters-
heim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, 
Sulzburg

26 Emmen-
dingen – 
Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Frie-
senheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, 
Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/
Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Müh-
lenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwa-
nau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Pe-
terstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, 
Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappelro-
deck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nord-
rach, Oberharmersbach, Oberkirch, Offenburg, 
Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen 
im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, 
Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Will-
stätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen
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29 Schwarz-
wald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut

Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisen-
bach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarz-
wald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, 
Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenz-
kirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Pe-
ter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen

Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Gros-
selfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendin-
gen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wur-
zach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Ill-
mensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravens-
burg

Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, 
Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baienfurt, 
Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, 
Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichste-
gen, Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, 
Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im 
Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, 
Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwald-
hausen, Vogt, Waldburg, Wangen im Allgäu, 
Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wol-
pertswende

38 Zollern-
alb –
Sigma- 
ringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, 
Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Ho-
hentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leiber-
tingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, 
Sauldorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, 
Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, 
Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Daut-
mergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geis-
lingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meß-
stetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, 
Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen un-
ter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter 
der Burg

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung:

A. Allgemeiner Teil
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt 
zu wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor 
für die Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. 
Sie fungiert daher gleichsam als natürliche Bremse für die An-
zahl der auszugleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der 
direkt zu wählenden Abgeordneten kann durch den zusätzlich 
hinzugekommenen Faktor des Stimmensplittings durch die 
Einführung der Zweitstimme bei der Wahlrechtsreform vom 
6. April 2022 zu einer erheblichen Aufblähung des Parlaments 
führen. Eine Reduktion der Anzahl der Wahlkreise für die Wahl 
zum 18. Landtag von Baden-Württemberg minimiert diese Ge-
fahr in erheblichem Maße und stellt gleichzeitig die Arbeits-
fähigkeit des Parlaments durch die unveränderte und bewähr-
te Bewahrung der Sollgröße von 120 Abgeordneten sicher. Die 
Reduktion des Risikos einer Aufblähung gewährleistet damit, 
die entstehenden Kosten für die öffentlichen Haushalte in 
einem Rahmen zu halten, der nicht unkalkulierbar durch das 
Wahlverhalten der Bevölkerung nach oben getrieben werden 
kann. Zudem würde die Arbeitsfähigkeit des Parlaments unter 
einer zu hohen Anzahl an Abgeordneten vielfältig leiden, bei-
spielhaft sei der hohe Aufwand für zusätzlich benötigte oder 
umzustrukturierende Räumlichkeiten – etwa des Plenarsaals – 
sowie die Erstausstattung zusätzlicher Mandatsträger mit den 
für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln erwähnt. 
Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der erring-
baren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten Um-
stellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen 
Faktor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Par-
lamentsgröße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte 
und stellt die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.

Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt 
durch den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abge-
ordneten, kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße 
übersteigen.

B. Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes

Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann 
positiv mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr 
viele Direktmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstim-
menergebnis erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde 
als die Anzahl der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz 
zwischen der dem Zweitstimmenergebnis entsprechenden An-
zahl an errungenen Mandaten und der über diese Zahl hinaus-
gehenden, direkt von dieser Partei gewonnenen Mandate nennt 
man Überhangmandate. Diese müssen mit sogenannten Aus-
gleichsmandaten so lange bei den anderen Parteien, die den 
Einzug in den Landtag geschafft haben, aufgefüllt werden, bis 
die Mandatsverteilung dem Zweitstimmenergebnis entspricht. 
Wird die Anzahl an Direktmandaten verringert, führt das auto-
matisch auch zu einer Verringerung des Risikos einer Vergrö-
ßerung des Parlaments. Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs.

Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in 
einem Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durch-
geführt wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 
– und errechnet die Größe des Landtags anhand des Wahlver-
haltens der Bevölkerung bei dieser Wahl und der Direktman-
datsanzahl 70, ergibt sich daraus eine Parlamentsgröße von 
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ca. 214 Abgeordneten bei einer Sollgröße des Landtags von 
120. Legt man die Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt 
sich aus dem Wahlverhalten der Bevölkerung am 26. Septem-
ber 2021 eine Parlamentsgröße von ca. 120, was der Sollgröße 
entspricht. Die Änderung der Anzahl der Direktmandate auf 38 
wird dadurch erreicht, dass der Zuschnitt der Wahlkreise durch 
die Übernahme der Struktur der 38 baden-württembergischen 
Bundestagswahlkreise vorgenommen wird, für die je ein Be-
werber direkt in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt 
wird. Nummer 1 regelt dabei die Anzahl der direkt zu wählenden 
Abgeordneten, Nummer 2 die Anzahl der Wahlkreise.

Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsauf-
blähung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da 
für die Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die 
Reduktion der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro 
Wahlkreis ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur 
Änderung des Landtagswahlrechts hin zu einem Zweistimmen-
wahlrecht vom Landtag von Baden-Württemberg angehörten 
Sachverständigen haben die Reduktion der Wahlkreismandate 
empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre 
eine Größe von ca. 40 Wahlkreismandaten.“

Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.

Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizier-
te Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, 
wie ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, 
nicht notwendig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise 
verwendet werden, wenngleich für eine andere Wahl.

Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der 
Zuschnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr ho-
hen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den 
Erfordernissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabwei-
chungen in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.

Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmen-
wahlrecht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise 
auch bereits zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies 
müssen sich die Parteien für die Aufstellungen ihrer Kandida-
ten und Landeslisten vorbereiten können. Das Inkrafttreten 
sollte deshalb rasch erfolgen.“

Weissach, den 15.04.2025

gez.
Jens Millow
Bürgermeister

Sachgebiet Ordnung und Bürgerdienste
Sachgebiet Ordnung und Bürgerdienste

Verkehrsbeschränkungen

Absolutes Halteverbot aufgrund einer Baumaßnahme - 
Falkenweg / Kalkofenstraße in Weissach
Wegen einer Baumaßnahme und der damit verbundenen Auf-
stellung eines Baukrans auf Höhe Haus Nr. 8 in der Kalkofen-
straße wird am Donnerstag, den 24.04.2025 von 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, dieser Bereich für den allgemeinen Straßenverkehr 
voll gesperrt. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist von beiden Seiten 
möglich.

Vollsperrung zur Maibaumstellung in der Ortsmitte  
von Flacht
Wegen des diesjährigen Maibaumstellens wird am Mittwoch, 
den 30.04.2025 von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Ortsmitte von 
Flacht, die Seitenstraße und die angrenzenden Parkplätze für 
den allgemeinen Straßenverkehr voll gesperrt. Eine Durchfahrt 
ist im genannten Zeitraum nicht möglich.

Sperrung der Eberdinger Straße und der Talstraße  
in Weissach im Bereich der Feuerwehr
Anlässlich einer Veranstaltung der Feuerwehr Weissach ist 
die Durchfahrt der Eberdinger Straße und der Talstraße am 
01.05.2025 nicht möglich. Beide Straßen werden im Bereich 
der Feuerwehr gesperrt. Deshalb ist die Eberdinger Straße 
zwischen Bahnhofstraße und Raiffeisenstraße sowie die Tal-
straße im Bereich vor dem Feuerwehrmagazin ganztägig ge-
sperrt. Eine Zufahrt für die Anlieger ist aus der Goethestraße 
kommend in beide gesperrten Straßen möglich.

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns vorab für Ihr Ver-
ständnis.

Für Rückfragen und Hinweise steht Ihnen das Sachgebiet Ord-
nung entweder telefonisch unter Tel.: 07044 9363-222 oder per 
E-Mail: gemeinde@weissach.de gerne zur Verfügung.

Geburtenstatistik der Gemeinde Weissach für das Jahr 2024

Von Januar bis November 2024 wurden nach der aktuellen 
Schätzung etwa 619 000 Kinder bundesweit geboren.

2024 Männlich Weiblich Gesamt
Januar 4.060 3.857 7.917
Februar 4.034 3.678 7.712
März 4.198 3.900 8.098
April 4.005 3.749 7.754
Mai 4.143 3.997 8.140
Juni 4.240 3.997 8.237
Juli 4.468 4.283 8.751
August 4.433 4.166 8.599
September 4.278 4.058 8.336
Oktober 4.103 4.029 8.132
November 3.749 3.487 7.236

45.711 43.201 88.912
In Baden-Württemberg sind von Januar bis November insge-
samt 88.912 Jungen und Mädchen zur Welt gekommen.















  

Auch in Weissach und Flacht konnten wir uns über eine stabi-
le Geburtenrate freuen: Insgesamt 71 Kinder erblickten im Jahr 
2024 das Licht der Welt. Von den 71 Geburten stammen 60 % 
aus Weissach und 40 % aus Flacht, was auch der Bevölkerungs-
verteilung entspricht. Der Teilort Weissach wächst seit einigen 
Jahren spürbar schneller als der Teilort Flacht.
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Die in den vergangenen Jahren enorm gestiegene Zuwande-
rung kann einer der Gründe für diesen Trend sein. Dadurch hat 
auch die Zahl der Frauen zugenommen, die Kinder gebären 
können. Hinzu kommt, dass nun Kinder der geburtenstarken 
Jahrgänge Anfang der 1960er Jahre, die sogenannten „Baby-
boomer“, selbst wieder Kinder bekommen. Losgelöst davon 
freut sich die Gemeinde sehr darüber, dass sich immer mehr 
Paare für ein Kind entscheiden. Auch die Zahl der Ehen steigt 
langsam wieder an.

Mädchen sind leicht in der Überzahl
Betrachtet man das Verhältnis zwischen weiblich und männ-
lich, so zeigt sich ein Unterschied.

Wann wurden die meisten Babys geboren?
Bestimmt kennen Sie einige Menschen, die im Februar, Juli oder 
Dezember geboren sind. Die Statistik spricht absolut dafür, 
denn die Geburtsdaten weisen typische Häufungen auf, die 
über Jahrzehnte gleichbleiben – auch in unserer Gemeinde. Um 
genau zu sein, in den Monaten Januar, Februar, November er-
blickten in Weissach jeweils 18 Kinder das Licht der Welt.

Die Hitliste der Vornamen
An der Spitze der Rangliste der beliebtesten Vornamen im Jahr 
2024 in Weissach landet auf Platz 1 der Jungenname Leon, dicht 
gefolgt von Noah. Zu den großen Gewinnern bei den Mädchen-
namen im vergangenen Jahr zählten Luna, gefolgt von Lina. 
Zweitnamen wurden dabei nicht gezählt.

Neues aus dem Rathaus

Faszination Pastellmalerei

Führung mit Roland Maier im Weissacher Rathaus
Bis zum 5. Mai ist im Rathausfoyer noch die Ausstellung des 
Förderkreises Kultur mit Pastellbildern von Roland Maier zu 
sehen. Am Donnerstag, 24. April kommt der Weissacher Maler 
noch einmal ins Rathaus und bietet allen Interessenten an, sie 
um 15 Uhr persönlich durch die Ausstellung zu führen.

Alle, die gerne einmal mit Roland Maier ins Gespräch kommen 
wollen, um von ihm mehr über seine Bilder und die besondere 
Faszination der Pastellmalerei zu erfahren, sind dazu herzlich 
eingeladen.

Führung: 24. April 2025, 15 Uhr, Rathaus Weissach

 
Roland Maier, Wegrand mit Mohn- und Kornblumen, Pastell

Naturschutz

Haben Sie Fragen, oder Anregungen zum Thema  
Naturschutz?
Ramona Kuhnle, Sachbearbeiterin für Naturschutz, steht 
Ihnen gerne telefonisch unter (07044) 9363-410 sowie per 
E-Mail unter kuhnle@weissach.de zur Verfügung.

Glückwünsche

Unsere herzlichen Glückwünsche

Am 20.04.2025, Frau Erika Suchy, 85 Jahre

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren, die eine Veröffentli-
chung im Mitteilungsblatt nicht gewünscht haben.

Abfallkfallkf alender

Weissach und Flacht
Bitte die Mülleimer am Abfuhrtag bis 6 Uhr bereitstellen.

Samstag, 19.04.2025, Restmüll

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Mittwoch 15 - 18 Uhr - Flacht, Kelterstraße
Freitag 15 - 18 Uhr - Flacht, Kelterstraße
Samstag 9 - 15 Uhr - Weissach, Bahnhofstraße

Bitte entnehmen Sie weitere Informationen Ihrem Abfallkalen-
der. In ihm finden Sie außerdem alle wichtigen Telefonnummern, 
Öffnungszeiten und Hinweise rund um die Abfallentsorgung.

Alle Anfragen, egal ob Sperrmüll-, Schrott- oder Behälterbe-
stellung, Reklamation oder Abfallberatung an Kundeninforma-
tion und Service, Tel. 07031 663-1550, E-Mail: awb-kis@lrabb.de

Herausgeber: Gemeinde Weissach
Druck und Verlag: Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot, 
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen 
Verlautbarungen und Mitteilungen: Bürgermeister  
Jens Millow, 71287 Weissach, Rathausplatz 1, oder sein 
Vertreter im Amt. Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“  und den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, 
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot

INFORMATIONEN
Fragen zur Zustellung: G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Be-
yerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, www.gsvertrieb.de 

Impressum
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Not- / Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst / 
 Kreis Böblingen: Telefon: 0711 2624557

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Liebe Patientinnen und Patienten, bitte 
schätzen Sie ein, ob Sie wirklich den Be-
reitschaftsdienst brauchen oder ob Ihr 
Arztbesuch warten kann, bis Ihr eige-
ner Arzt seine Praxis wieder öffnet. Je 
nach Patientenaufkommen kann es zu 
längeren Wartezeiten kommen. Akute 
Notfälle gehen vor.

Patientinnen und Patienten können zu den 
Öffnungszeiten ohne vorherige Anmel-
dung in die Bereitschaftspraxis kommen.
Nach 20 Uhr erfolgt die Versorgung von 
Notfallpatienten durch die Notfallam-
bulanz des Leonberger Krankenhauses

Kostenfreie Rufnummer: 116 117

Rufnummer für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst außerhalb der Öffnungs-
zeiten der Bereitschaftspraxis und für 
medizinisch notwendige Hausbesuche 
(für nicht gehfähige Patienten.)

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kreiskliniken Böblingen – Krankenhaus 
Leonberg, Rutesheimer Straße 50, 71229 
Leonberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:  18 - 20 Uhr
Mi.:  14 - 20 Uhr
Fr.:  16 - 20 Uhr
Sa., So., Feiertage:  8 - 20 Uhr

Bei medizinischen Notfällen, insbeson-
dere bei Verdacht auf Herzinfarkt und 
Schlaganfall, muss sofort der Rettungs-
dienst unter der 112 alarmiert werden.

Kinder- und jugendärztlicher  
Bereitschaftsdienst

Kinder- und jugendärztliche Bereit-
schaftspraxis am Klinikum Böblingen, 
Bunsenstraße 120, 71032 Böblingen

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:  19:30 - 23:30 Uhr
Sa. und Feiertage:  9 - 22:30 Uhr
So.:  9 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 
07031 668-22600 oder 112
Kinder- und jugendärztliche  
Notfallpraxis am Klinikum Ludwigsburg, 
Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg
Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.:  18 - 22 Uhr
Sa., So., Feiertag:  8 - 22 Uhr
Zentrale Rufnummer: 
116117 (Anruf ist kostenlos)

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Zentrale Rufnummer: 
116117 (Anruf ist kostenlos)

HNO-Dienst
Zentraler Bereitschaftsdienst  
an der Uniklinik Tübingen, 
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten: 
Sa., So. und Feiertag:  8 - 20 Uhr
Zentrale Rufnummer: 
116117 (Anruf ist kostenlos)

Ärzte
Dr. Bernd Stadler, Tel.: 4943060, 
www.drmedstadler.de
Dr. Schittenhelm / Dr. Gäfgen, Weissach, 
Tel.: 901850
Zahnarzt Dr. Alexander Boeck, MOM, 
Flacht, Tel.: 31880
Zahnarzt Kabel, Flacht, Tel.: 909001
Zahnärzte Dr. Zingg-Meyer, Dr. Meyer, 
Tel.: 33500
Dr. Opatowski, Weissach

Giftzentrale Baden-Württemberg
Folgende Informationsstellen sind TAG 
und NACHT bereit. Auskünfte über Ge-
genmaßnahmen bei Vergiftungsunfällen 
aller Art erteilen:
Universitäts-Kinderklinik in Freiburg
Tel. 0761 192-40, Informationszentrale 
für Vergiftungen,
79106 Freiburg, Mathildenstr. 1
Giftnotruf München
Tel. 089 19240, Fax: 089 41402467

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
Tel.: 08000 116 016

AMILA – Beratungsstelle bei Häuslicher 
Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Telefon: 07031 632 808
Telefonzeiten: Montag, Dienstag und 
Donnerstag von 10 - 13 Uhr;
Mittwoch von 13 – 16 Uhr
Notruf: 07031 222 066
Notrufzeiten: nachts zwischen 20 – 7 Uhr;
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
rund um die Uhr
E-Mail: info@amila-beratung.de
Homepage: www.amila-beratung.de

Psychologische Beratungsstelle  
Böblingen
Calwer Str. 7, 71034 Böblingen
Tel: 07031 / 223083, Fax: 07031 / 232364
E-Mail: 
Beratungsstelle-boeblingen@lrabb.de
Website: www.lrabb.de/Psychologische+ 
Beratungsstellen

Frauenärztlicher Notdienst
zu erfragen unter Telefon 07152 397870

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
können Sie unter der Rufnummer 0761 
12012000 erfragen.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefonische Anmeldung erforderlich / 
Änderungen unter: 
www.kleintiernotdienst-bb.de

18.04.2025, Dr. Christiane Hahmann, 
Telefon: 07033/33698, 
Christiane.Hahmann@t-online.de

19./20.04.2025, Dr. Tania Ramirez, 
Telefon: 07031/289000, 
ramireztae@t-online.de

21.04.2025, Dr. Sarah Hoppler, 
Telefon: 07127/5609988, 
tierarzt.walddorf@vetspert.de

Bereitschaftsdienst der Apotheken
Der Dienst beginnt morgens ab 8:30 Uhr 
und endet um 8:30 Uhr des Folgetages

Dienstag, 15.04.
Heckengäu-Apotheke Mönsheim, 
Pforzheimer Str. 2, 71297 Mönsheim,  
Tel.: 07044 9094880
Adler Apotheke Gerlingen, Kirchstr. 6, 
70839 Gerlingen, Tel.: 07156 21614

Mittwoch, 16.04.
Apotheke Butz Heimsheim, 
Mönsheimer Str. 50, 71296 Heimsheim, 
Tel.: 07033 469530
h&h Apotheke Leonberg, Marktplatz 9/1, 
71229 Leonberg, Tel.: 07152 901900

Donnerstag, 17.04.
Enz-Apotheke Enzweihingen, 
Vaihinger Str. 4, 71665 Vaihingen an der 
Enz, Tel.: 07042 5431
Bahnhof-Apotheke Ditzingen, Gerlinger 
Str. 18, 71254 Ditzingen, Tel.: 07156 959696

Freitag, 18.04.
Graf-Ulrich-Apotheke Leonberg, 
Graf-Ulrich-Str. 6, 71229 Leonberg, 
Tel.: 07152 -24422
Apotheke am Rathaus Neuhausen, 
Pforzheimer Str. 24, 75242 Neuhausen, 
Tel.: 07234 980094

Samstag, 19.04.
Arkaden-Apotheke Heimerdingen, Karl-
str. 6, 71254 Ditzingen, Tel.: 07152 58877
Bahnhof-Apotheke Sachsenheim, 
Von-Koenig-Str. 12, 74343 Sachsenheim, 
Tel.: 07147 6660

Sonntag, 20.04.
Apotheke am Bergle Kleinglattbach, 
Schillerstr. 46, 71665 Vaihingen an der 
Enz, Tel.: 07042 5063
Zentral-Apotheke Korntal, Johannes-
Daur-Str. 3, 70825 Korntal-Münchingen, 
Tel.: 0711 833209
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Soziales

DRK Gesundheitsprogramm

DRK Gesundheitsprogramm für Weissach und Flacht

Am 22.4.2025 findet keine Sitzgymnastik statt
Am 23.4.2025 findet keine Gymnastik „Ü60“ statt

Wünsche allen schöne Osterferien

Otto-Mörike-Stift

Hausleitung Denise Gritzbach
Sandweg 10, Tel. 912-100
E-Mail: otto-moerike-stift@samariterstifung.de

Diakonie-Sozialstation

Pflegedienstleitung: Valeria Mendes-Siebert
Sandweg 10/1, 71287 Weissach-Flacht
Telefon: 07044 38006, Fax: 07044 908962
E-Mail: diakonie-sozialstation-weissach@samariterstiftung.de
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 10.00 - 12.00 Uhr

Pflegestützpunkt 
Landkreis Böblingen

Der Pflegestützpunkt bietet kostenlose, 
neutrale und unabhängige Beratung und 
Unterstützung bei allen Fragen rund um 
das Thema Pflege. Beraten werden Menschen allen Alters.
Die Beratung kann telefonisch, per Videokonferenz, persönlich 
im Pflegestützpunkt oder zu Hause stattfinden.

Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen - Standort Leonberg
Neukölner Str. 5, 71229 Leonberg
Telefon: 07031/663-1182 (Dagmar Birbalta) oder 07031/663-
1184 (Annemarie Kreß), E-Mail: PSP-Leonberg@lrabb.de

Der Pflegestützpunkt ist zu folgenden Zeiten erreichbar:
Montag bis Mittwoch 9:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 9:00 bis 18:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

Café Lichtblick

Betreute Gruppe für Menschen mit eingeschränkter Alltags-
kompetenz, und/oder dementieller Entwicklung
Sandweg 10, im EG d. Begegnungsstätte, 71287 Weissach
Tel. 07044 38006
donnerstags 14.00 - 17.00 Uhr
Näheres siehe Sozialstation

Jugendreferat
Jugendhaus Rectory

Montag, 21.04.
Apotheke Butz Heimsheim, 
Mönsheimer Str. 50, 71296 Heimsheim, 
Tel.: 07033 469530
Schiller-Apotheke Ditzingen, Münchinger 
Str. 3, 71254 Ditzingen, Tel.: 07156 959697

Dienstag, 22.04.
Apotheke Höfingen, Ditzinger Str. 9, 
71229 Leonberg, Tel.: 07152 26895
Obere Apotheke Vaihingen, Marktplatz 
13, 71665 Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042 
95150

Folgende Rufnummern über  
Apothekennotdienste stehen zuver-
lässig zur Verfügung:
Festnetz: 0800 0022833 - kostenfrei
Handy: 22833 - max. 0,69 €/Min. von  
jedem Handy ohne Vorwahl.
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Schulen

Grundschule Flacht

Die Klassen 4a und 4b der Grundschule Flacht besuchen die 
Feuerwehr in Weissach
Am Montag, den 7. April besuchten die beiden vierten Klassen 
der Grundschule Flacht die freiwillige Feuerwehr in Weissach. 
Dort angekommen, wurden wir in der Fahrzeughalle herzlich 
von Frau Marquardt, Herrn Schmid, Herrn Müller und Herrn 
Böhmler begrüßt.

Wir lernten die komplette Ausrüstung der Feuerwehrleute 
kennen, die neben den speziellen Kleidungsstücken auch Helm, 
Atemschutzmaske, Sauerstoffgerät und Totmannmelder be-
inhaltet. Eine Wärmebildkamera durften wir alle ausprobieren. 
Danach ging es in drei Gruppen weiter. Eine Klasse erhielt im 
Schulungsraum einen theoretischen Vortrag zu den Aufgaben 
der Feuerwehr und das Absetzen eines Notrufs. Währenddes-
sen durfte eine andere Gruppe die Feuerwehrautos genauer 
unter die Lupe nehmen. Im dritten Teil durften wir uns selbst 
durch einen vernebelten Raum bewegen. Dabei merkten wir, 
wie hilfreich eine Wärmebildkamera bei der Orientierung ist.

Auch die Leitzentrale durften wir besichtigen. Ein herzliches 
Dankeschön an das Team der freiwilligen Feuerwehr, das sich 
für uns Zeit genommen und uns einen sehr abwechslungsrei-
chen und lehrreichen Vormittag bereitet hat.

Die Klassen 4a und 4b mit Frau Klotz und Frau Müller

 
 Foto: GS Flacht

Freiwillige Feuerwehr

Einsatzabteilung

 
 Foto: FF Weissach

Die Feuerwehr Weissach wünscht allen Bürgerinnen und 
Bürgern sowie allen Feuerwehrangehörigen mit ihren Familien 

frohe Ostern und schöne Feiertage.

Im Notfall sind wir selbstverständlich jederzeit auch während 
den Feiertagen für Sie und Euch erreichbar.

Heimaeimatmuseum Flacht

Grüße vom Osterhasen
Auch wenn Heimatmuseum und Galerie Sepp Vees über die Os-
terferien wieder geschlossen bleiben, wollen wir hier all unse-
ren Freunden und Besuchern, die in letzter Zeit so zahlreich zu 
den Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung Jagd + Natur 
nach Flacht gekommen sind, wunderschöne und entspann-
te Feiertage wünschen. Dasselbe gilt auch für all die fleißigen 
Helfer, die hinter den Kulissen mithelfen und so die Museums-
arbeit erst möglich machen.

Wir hoffen natürlich, dass die diensthabenden Osterhasen und 
Osterhäsinnen auch bei Ihnen wieder im Garten vorbeihoppeln 
und dabei das ein oder andere Ei fallen lassen – sei es nun aus 
Marzipan, Krokant oder Schokolade. Grüßen wollen wir Sie 
in diesem Jahr - passend zur Ausstellung - ganz herzlich mit 
diesem prächtigen Feldhasen aus unserer Museumsvitrine. Er 
sieht fast aus wie lebendig und erinnert die Besucher immer 
wieder an den berühmten Hasen von Albrecht Dürer.
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 Foto: Susanne Kittelberger

Wer unseren Hasen jetzt auch nochmal in natura sehen will, der 
hat dazu am Sonntagnachmittag, 4. Mai, nun wirklich die aller-
letzte Gelegenheit.

Heimatmuseum Flacht, Galerie Sepp Vees und Museumscafé
Leonberger Straße 2, Ortsteil Flacht
Nächster Öffnungstag: Sonntag, 04. Mai 2025, 14 - 17 Uhr
Museumsleiterin Susanne Kittelberger ist telefonisch er-
reichbar unter: 07044-32109
Homepage: www.heimatmuseum-wf.de
E-Mail: info@heimatmuseum-wf.de

Kirchen

Evang. Kirchengemeinde Weissach

Kontakt
Pfr. Thomas Nonnenmann
Theodor-Heuss-Straße 9, Tel. 31310
E-Mail: Pfarramt.Weissach@elkw.de
Sekretariat Andrea Hörnle Di., 15 - 18 Uhr, Fr., 9 - 12 Uhr
www.gemeinde.weissach.elk-wue.de
Ev. Gemeindehaus, Raiffeisenstraße 15, Belegung: 31086

Ostern 2025

Ostern
Impuls für die Karwoche und Ostertage:
Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes 1,25

Übersicht über die Passionstage
Mittwoch, 16. April 2025
9.30 Uhr Singen im Gemeindehaus

Gründonnerstag, 17. April 2025
19.00 Uhr Sederfeier mit Pfarrer Thomas Nonnenmann und 
Team im Gemeindehaus angelehnt an eine „Sederfeier“
Musik: Almut Schittenhelm

Wie im letzten Jahr laden wir Gründonnerstag um 19 Uhr zu ei-
ner besonderen Abendmahlsfeier in das Ev. Gemeindehaus ein. 
Wir feiern das Abendmahl in Form einer Sederfeier. Jesus feierte 
mit seinen Jüngern das jüdische Passafest, das am Gründon-
nerstag mit einer zeremoniellen Mahlzeit am Sederabend be-
ginnt. Jesus folgte dabei einer traditionellen Liturgie. Biblische 
Texte und Gebete wurden gesprochen, symbolische Gegen-
stände standen auf dem Tisch, es wurde miteinander gegessen 
und gesungen. All das erinnerte an die Befreiung des Volkes Is-
rael aus der Knechtschaft in Ägypten. Aber dann gab Jesus die-
ser Feier eine ganz neue Bedeutung. Er verknüpfte sein eigenes 
Leben mit den Elementen von Brot und Wein. In unserem Got-
tesdienst am Gründonnerstag nehmen wir Elemente der Se-
derfeier auf und sind damit nah an der ersten Abendmahlsfeier, 
die Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Wer möchte, kann im 
Anschluss an die Feier noch im Gemeindehaus bleiben – wir la-
den noch zum gemütlichen Beisammensein an den festlich ge-
schmückten Tischen ein.

Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

Karfreitag, 18. April 2025
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Jochen Bader
mit Feier des Heiligen Abendmahls
Text Johannes 18, 1-19, 42
Musik: Jörg Morlok
Opfer: Hoffnung für Osteuropa

An Karfreitag und Karsamstag schweigen die Glocken (auch 
zum Gottesdienst).



III. GEMEINDELEBEN

Woche 16
Dienstag, 15. April 202514

Osterfrühstück
mit anschließendem

Weissach und Flacht
feiern gemeinsam Ostern!

Herzliche Einladung!
Ostermontag, 21. April 2025

Evangelisches Gemeindehaus Weissach

9.00 Uhr Frühstück | 10.00 Uhr Gottesdienst
Gestaltung durch den

Einfach kommen - frühstücken - Gottesdienst feiern!
Oder um 10 Uhr zum Gottesdienst dazu kommen.

Für Kinder ist eine Spielecke vorbereitet.

mit anschließendem

Gottesdienst
Gestaltung durch den

Gospel-Pop-Chor

Kinder- und Jugendarbeit

Auf den Spuren der Ostergeschichte

 
 Plakate: Ev. Kirchengemeinde Weissach

Ev. Kirche Musik

Ostern 2025

Übersicht über die Ostertage

Ostersonntag, 20. April 2025
9.00 Uhr Posaunenchor spielt Osterchoräle auf dem Friedhof
10.00 Uhr Osterfestgottesdienst in der Kirche mit Pfarrer Tho-
mas Nonnenmann
Das Ehepaar Everdina und Karl Schäfer feiert Goldene Hoch-
zeit
Text: Johannes 20, 11-18
Musik: Posaunenchor
Opfer: Ukraine/Gustav-Adolf-Werk

Ostermontag, 21. April 2025
9.00 Uhr Osterfrühstück im Gemeindehaus
10.00 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus mit Pfarrer Thomas 
Nonnenmann
Musik: GospelPopChor
Opfer: Aufgaben der Kirchengemeinde

Vertretung für Pfarrer Nonnenmann während seines  
Kontaktstudiums:
13. - 21. April: Pfarrer Nonnenmann ist da
22. - 26. April: Pfarrer Arno Konrad arno-konrad@web.de 
07044 9799271 / 0174 4661320

Wochenveranstaltung

Mittwoch, 23. April 2025
kein Singen im Gemeindehaus
20.00 Uhr Bibelstunde im Gemeindehaus

CVJM Weissach e.V.CVJM Weissach e.V.

Kontaktdaten
1. Vorsitzender: Philipp Strobel, Tel. 2349684, Mörikestraße 34, 
Philipp.Strobel@cvjmweissach.de
2. Vorsitzender: Lukas Häcker, Eberdinger Str. 23, 
Lukas.Haecker@cvjmweissach.de
Vermietung Vereinsgarten: Regina und Peter Lang, Tel. 974835, 
E-Mail: vereinsgarten@cvjmweissach.de
http://www.cvjm-weissach.de

Termine
Weitere Informationen zur jeweiligen Gruppe auf der CVJM-
Homepage.

Bis 25. April sind Osterferien und es finden keine Gruppen-
stunden statt.

Im Notfall kann dies 
entscheidend für 
schnelle Hilfe sein!

IST IHRE  
HAUSNUMMER  
GUT SICHTBAR?

Foto: Jasmine White/iStock/Getty Images Plus
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Veranstaltungen

Maiwanderung
Auch dieses Jahr laden wir euch wieder zur klassischen Mai-
wanderung am 01.05. ein. Dieses Jahr bleiben wir in Weissach 
und erkunden in zwei Runden (Wandern und Fahrradfahren) 
unser schönes Heckengäu. Im Anschluss treffen wir uns im 
CVJM Vereinsgarten und grillen. Los geht es um 9:45 Uhr im Ver-
einsgarten und endet gegen 15 Uhr. Auch möglich ist es erst zum 
Grillen in den Vereinsgarten zu kommen, um 12 Uhr. Bitte bring 
dein Grillsach selbst mit. Für Getränke ist gesorgt. Bis dahin, 
gesegnete Grüße, dein CVJM Weissach.

 
 Plakate: CVJM Weissach

Evang. Kirchengemeinde Flacht

Pfarramt: Pfarrerin Lena Warren
E-Mail: lena.warren@elkw.de
Aufgrund des Teildienstauftrags hat Pfarrerin Warren ihre frei-
en Zeiten Montagnachmittag, Freitagnachmittag und Samstag.

Pfarrbüro: Anneke Strickmann
Lerchenbergstraße 29
Mo. 08.00 - 11.30 Uhr und Do. 08.30 - 12.00 Uhr
Tel. 07044 3021
E-Mail: pfarramt.flacht@elkw.de
Internet: www.flacht-evangelisch.de
Ev. Gemeindehaus, Leonberger Str. 11

Belegung Gemeindehaus: Tel. 07044/31609

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an die 1. Vorsitzende des Kir-
chengemeinderates, Sandra Körner, wenden.
E-Mail: sandra.koerner@elkw.de

Das Pfarrbüro ist in der Zeit von Montag, 14.04. bis einschließ-
lich Donnerstag, 24.04. nicht besetzt.

Wochenspruch der kommenden Woche:
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von 
Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle. (Offenbarung 1,18)

Donnerstag, 17. April – Gründonnerstag -
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

in der Laurentiuskirche
gestaltet von den Konfirmanden
Opfer: Konfirmandenarbeit

Karfreitag, 18. April
10.00 Uhr Gottesdienst

in der Laurentiuskirche 
mit Pfarrerin Lena Warren
im Anschluss Abendmahl
Opfer: Hoffnung für Osteuropa

15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu
in der Laurentiuskirche gestaltet 
vom Kirchengemeinderat

Im Anschluss 
bis 18.00 Uhr

Offene Kirche für Einkehr, Stille und Gebet

Ostersonntag, 20. April – Osterfest -
05.45 Uhr Osternacht in der Laurentiuskirche 

mit Pfarrerin Lena Warren
Im Anschluss Osterfrühstück 
im Gemeindehaus
Opfer: eigene Gemeinde

10:00 Uhr Gottesdienst in der Laurentiuskirche
mit Pfarrer i.R. Alfred Essig
Opfer: eigene Gemeinde
Musik: Posaunenchor

Ostermontag, 21. April
9.00 Uhr Gemeinsames Frühstück 

im ev. Gemeindehaus Weissach
10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst 

mit Pfarrer Thomas Nonnenmann 
im ev. Gemeindehaus Weissach
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Gemeindeleben I

Flacht

 
 Grafik: Lena Warren

Gemeindeleben II

Evangelische Kirchengemeinde Flacht 
Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern 2025 

 

Donnerstag, 17. April – Gründonnerstag - 

19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  

gestaltet von den Konfirmanden 

 

Karfreitag, 18. April 

10.00 Uhr Gottesdienst  

in der Laurentiuskirche mit Pfarrerin Lena Warren 

im Anschluss Abendmahl 

15.00 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu 

 in der Laurentiuskirche gestaltet vom Kirchengemeinderat 

Ostersonntag, 20. April 

                           05.45 Uhr Osternacht in der Laurentiuskirche  

                           mit Pfarrerin Lena Warren 

                           Im Anschluss Osterfrühstück im Gemeindehaus 

                            10.00 Uhr Gottesdienst in der Laurentiuskirche 

                             mit Pfarrer i.R. Alfred Essig 

Ostermontag, 21. April 

09.00 Uhr gemeinsames Frühstück im ev. Gemeindehaus Weissach 

10.00 Uhr Nachbarschaftsgottesdienst  

im ev. Gemeindehaus Weissach 

Gründonnerstag -

rat

05.45 Uhr

mit Pfarrerin Lena Warren

Im Anschluss Osterfrühstück im Gemeindehaus

10.00 Uhr Gottesdienst 

mit Pfarrer i.R. Alfred Essig

09.00 Uhr gemeinsames Frühstück

 
 Plakat: ev. Kirchengemeinde Flacht

Gemeindeleben III

Heiliges Plätzle
Ostermontag, 21. April - Nachbar-
schaftsgottesdienst in Weissach -
Wir bitten alle Gottesdienst besuchen-
den, die mit dem Auto nach Weissach 
fahren, am Mitfahrbänkle am Gemein-
dehaus vorbeizufahren, damit die Ge-
meindemitglieder, die nicht mobil sind, auch die Möglich-
keit haben, den Gottesdienst in Weissach zu besuchen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

 
Grafik: Ev. Kirchen-

gemeinde Flacht

CVJM Flacht e.V.

1. Vorsitzender: Uli Gommel
Tel. 07044 939183
E-Mail: uli.gommel@cvjmflacht.de

2. Vorsitzende: Christine Jäckle
Tel. 07044 33977
E-Mail: christine.jaeckle@cvjmflacht.de

Jugendreferentin: Friederike Auracher
Mobil: 0176 66552806
E-Mail: friederike.auracher@cvjmflacht.de

www.cvjmflacht.de

Projektehaus-Flacht

Kontaktdaten ProHa

Programm - Berichte - Informationen
https://cvjmflacht.de/projektehaus/

Projektehaus-Belegungen
Britta Köhler
0163-1756729
proha@cvjmflacht.de

Evang.-methodistische 
Kirchengemeinde Weissach

Kontakt
Pastor Walter Knerr | Bachstr. 29 | 71287 Weissach
Tel.: 07044 31586 | E-Mail: weissach@emk.de
Internet: http://www.emk-heckengaeu.de
Communi-App:
https://emkweissach.communiapp.de/page/main

Wort zur Woche
Ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer 
und ewig, und ich habe Macht über den Tod und das Reich des 
Todes. (Offenbarung 1,18)

Wir laden ein
Zu all unseren Veranstaltungen sind Gäste herzlich willkom-
men! In der Friedenskirche sind alle Räume barrierefrei er-
reichbar.

Freitag, 18. April
10.00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag mit Mahlfeier | 

Pastor Walter Knerr

Sonntag, 20. April
10.00 Uhr Gottesdienst zum Osterfest | 

Pastor Walter Knerr
anschl. Kirchenkaffee

Donnerstag, 24. April
09.30 Uhr Frauenfrühstück | Bibliolog

Freitag, 25. April
19.00 Uhr Männertreff | Einblicke in die Geschichte des 

Konfliktes zwischen Israel und Palästina
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Gottesdienste

Karwoche und Ostern

 
 Plakate: EmK Weissach

Kath. Kirchengemeinde 
St. Clemens Weissach

Erreichbarkeit Katholisches Pfarramt

Katholisches Gemeindezentrum mit Gemeindehaus
Grabenstraße 6 in Weissach, Telefon: 07044 / 31331
E-Mail: stclemens.weissach@drs.de, www.clebora.de

Pfarrbüro
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10.00 - 12.30 Uhr
Ansprechpartner: Sandra Radermacher
Hinterlassen Sie uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter 
oder per E-Mail, wir melden uns bei Ihnen!

Telefonnummern für die Seelsorge
Leitender Pfarrer: Pater Gasto Lyimo, Telefon: 01520 / 2391009
Pfarrvikar: Pater Chidi Emezi, Telefon: 0176 / 36542569
Gemeindereferentin: Claudia Vogelmann, Telefon: 0157 / 
39356036

In den Osterferien von 14. bis 25. April findet keine Morgen-
messe statt!

 
 Plakat: SR

Veranstaltungen

Save the date - Seniorennachmittag am Sonntag, 4. Mai

„Die Wunderwelt der Bienen“

Freuen Sie sich auf einen Vortrag von Hobby-Imker
Martin Neubauer aus Rutesheim

rund um das Thema
Bienen & Honig!
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Aktuelles

Osterkollekte für die Bischof-Moser-Stiftung
Heutzutage sehnen sich viele 
junge und ältere Menschen 
nach mehr Zuwendung und 
Trost. Sie brauchen Men-
schen, die zuhören, Rat wissen 
und helfen, Antworten und 
Wege in Fragen des Lebens 
aufzeigen. Menschen, die so-
lidarisch sind, sie begleiten 
und mit denen sie hoffen und 
beten können.

Die Stiftung will helfen, Räu-
me der Begegnung und der 
Geborgenheit zu eröffnen.

Die Kollekte am Ostersonntag und Ostermontag ist für die 
Bischof-Moser Stiftung gedacht.

Aus der Seelsorgeeinheit

Irland-Reise: Anmeldeschluss!
Die katholische Seelsorge-Einheit CleBoRa bietet eine Reise 
nach Irland an. Dabei erfährt man die Ursprünge des irischen 
Mönchtums, von dem aus das Christentum nach Deutschland 
kam. Auch Stätten der vorchristlichen Kelten sind zu bestau-
nen. Ebenso führt die Reise zu den Naturwundern der grünen 
Insel, dazu die Haupt-Städte von Irland Dublin und von Nord-
irland, Belfast, wo das weltbekannte „Titanic-Museum“ zu be-
staunen ist. Dieses ist architektonisch und von der Museums-
Gestaltung her ein weltweit einmaliges Erlebnis.

Von „Biblisch Reisen Stutt-
gart“ organisiert und geistlich 
begleitet von Felix Lipp, dem 
Renninger Gemeindereferent 
im „Un-Ruhezustand“ sind 
Interessierte herzlich einge-
laden, dabei zu sein, wenn es 
heißt: „Wo Himmel und Erde 
zu uns sprechen“. Nähere In-
fos findet man am schnells-
ten bei Google mit den Such-
worten „clebora Irland“ oder 
unter www.clebora.de.

Reisetermin: 03. - 10. September 2025
Da es – um den Reisepreis zu halten - eine Mindest-Teilneh-
merzahl gibt, ist Anmeldeschluss am 30. April 2025.

Ostern

Vertraue, glaube,
wage den Aufbruch
Bischof Georg Moser

Foto: Markus Lechner

Ostern ist die Zeit des Aufbruchs. 

Die richtige Zeit, um für andere Gutes zu tun. 

Ihre Spende fördert die Lebensqualität vieler Menschen in den 
Projekten der Bischof-Moser-Stiftung. 

Mit Ihrer Ostergabe ermöglichen Sie der Stiftung, weitere Projekte 
zu fördern.

Mehr Informationen über unsere Förderprojekte finden Sie hier:

www.bischof-moser-stiftung.de

Herzlichen Dank dafür!

IBAN: DE 90 6005 0101 0001 1155 85 
Bischof-Moser-Stiftung 
Verwendungszweck: BMS Ostern 2025

 
 Plakat: BMS
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Aus Dekanat und Diözese

Ökumenischer Frauenkreuzweg 
Karfreitag 18.04.2025
Stuttgart DU R C H K R E U Z T EW E G E

Durchkreuzte Wege

Ökumenischer Frauenkreuzweg in Stuttgart 
Karfreitag 18.04.2025, 12:00 – 14:00 Uhr

An verschiedenen Stationen nehmen wir Leid und Not durchkreuzter Lebenswege von Frauen 
in den Blick und bringen sie vor Gott - im Gedenken an den Kreuzweg Jesu. 
Impulse, Stille, Bibeltexte, Gebet und Musik begleiten unseren Weg.

Liturgie:   Karin Pöhler, Landesfrauenpfarrerin EFW                  
                   Claudia Schmidt, Geistliche Beirätin KDFB 
Musik:   Sabrina Buck, Trompete

Treffpunkt und Beginn um 12:00 Uhr vor St. Eberhard, Königstraße 7, Stuttgart
Abschluss bis 14:00 Uhr in der Hospitalkirche, Büchsenstr. 33, Stuttgart

Evangelische Frauen in Württemberg (EFW), www.frauen-efw.de  
Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB), www.kdfb-drs.de

 
 Grafiken: KDFB

Adventgemeinde

„Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir 
haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie 
nur der Eine und Einzigartige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade 
und Wahrheit.“ (Joh. 1,14 NeÜ)

Häufig wird darüber gestritten, ob „die da oben“ überhaupt 
noch das Leben „derer da unten“ kennen. Und der da oben? 
Schaut Gott auch nur zu und betrachtet teilnahmslos das 
Durcheinander hier unten? In uns steckt das tiefe Bedürfnis, in 
unserer Not, Angst und Schmerz gesehen, verstanden und ge-
holfen zu werden. Gott kann diese Bedürfnisse stillen. Er kann 
es, weil er die Chefetage verlassen hat. Er kam zu uns nach 
unten. Die Schlusslichter der Gesellschaft waren die Ersten, 
denen er begegnete. Er lernte von der ersten Minute an Man-
gel kennen. Sein Kinderbett war eine Futterkrippe mit Stroh. Er 
fühlte den tiefen Schmerz des Verlustes geliebter Menschen, 
den Schmerz der Ablehnung und des Verrats. Er erlitt Folter 
und Grausamkeiten und war der Willkür der Machthaber aus-
geliefert. Er war ganz unten. Wir haben einen Gott, der uns voll-
kommen versteht, mit uns fühlt und mit uns leidet. Am Kreuz 
vollendete ER, Jesus Christus, unsere Erlösung mit den Worten 
„Es ist vollbracht“ und öffnete damit den Weg unserer Rettung, 
der allen offen steht. Wir dürfen vertrauensvoll nach seiner 
rettenden Hand greifen. Er wird wiederkommen und will dich 
und mich in seine Herrlichkeit bringen. Das ist die frohe Bot-
schaft von Ostern. (Nach G. Hoffmann)

Gottesdienst Samstag (Sabbat) 19. April 2025, in der Advent-
gemeinde Leonberg, Heidenheimer Str. 9.
In der Adventgemeinde Weissach findet deshalb kein Gottes-
dienst statt.

Weitere Predigten: HopeTV, Satellit ASTRA und 
Kabel (Vodafone) Sa. u. So. 10:30 Uhr oder live 
Gottesdienst Sa. ca. 10:45 Uhr über Internet:
https://www.bogenhofen.at/de/multimedia/
livestream/

 
 Logo: HopeTV

MÜLL GEHÖRT  
NICHT IN  

DIE NATUR!
BITTE BENUTZT  
DIE MÜLLEIMER
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Neuapostolische Kirche Weissach

Termine

Mittwoch, 16. April 2025
Keine Gottesdienste

Freitag, 18. April 2025
09:30 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag
Bibeltext aus Matthäus 27, 39 – 40: „Die aber vorübergingen, 
lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du 
den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir 
selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz!“

Sonntag, 20. April 2025
09:30 Uhr Ostergottesdienst
Bibeltext aus Markus 16, 9 – 10: „Als aber Jesus auferstanden 
war früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria 
Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. 
Und sie ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen 
waren, die da Leid trugen und weinten.“

Die Gottesdienste werden in der Regel auch per YouTube über-
tragen. Weitere Informationen zur Übertragung finden Sie auf 
unserer Webseite nak-weissach.de

Vereine

Bund für Umwelt & Naturschutz

Einladung zum BUND Treff am 16. April

  

Einladung zum BUND Treff 

Liebe Mitglieder und Freund*innen des BUND,

wir laden euch herzlich zu unserem nächsten BUND Treff ein.

Termin: Mittwoch, 16. April 2025, 19:30 Uhr

Ort: Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins 
Flacht (OGV)

Wir werden über aktuelle Themen rund um den Umwelt- und 
Naturschutz informieren. Gerne könnt ihr eure Fragen und 
Themen mitbringen.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

Für das BUND Vorstandsteam

Birgit Clauß und Angelika Brümmer

 
 Plakat: BUND

Binokel Sportfreunde Flacht

Binokelabend im Kleintierzüchterheim
Liebe Binokelfreunde,
unser 13. Binokelturnier findet wieder am Gründonnerstag, 
den 17. April in den Räumen der Kleintierzüchter statt.
Sie können sich gerne schon anmelden unter 
anmeldung@bsff.info oder Tel. 0151 233 137 60.
Es grüßen die Binokelsportfreunde Flacht

Freundeskreis Senioren 
Weissach und Flacht

Termine des Freundeskreises KW 16
E-Mail: freundeskreis.weissach-flacht@web.de, 
Tel.: +49 1525 4160645
Café Rosa im Rosa-Körner-Stift Weissach

Donnerstag, 17. April 2025
Das Café Rosa hat geschlossen.
Café Otto im Otto-Mörike-Stift Flacht

Dienstag, 22. April 2025
Das Café Otto hat geschlossen.

Strudelbachchöre 
Weissach & Flacht e.V.

Proben der SingArt

Die StrudelbachChöre wünschen Ihnen allen frohe Ostern 
und erholsame Feiertage!
Die SingArt trifft sich wieder zur nächsten Chorprobe am Mon-
tag, 28. April. Die Proben finden jeden Montag von 19.30 Uhr 
bis 21.30 Uhr im Sängerheim Weissach statt. Allen Sängerinnen 
weiterhin viel Spaß beim gemeinsamen Singen!

Proben Chor Vocanta
Der Chor Vocanta – Chor4more trifft sich wieder zur nächsten 
Probe am Samstag, 3. Mai, 10.00 bis 14.00 Uhr im Sängerheim 
Weissach.
Du suchst die musikalische Herausforderung? Du möchtest et-
was anderes Singen als das „Übliche“? Du liebst den natürlichen 
und fein abgestimmten Klang gut trainierter Stimmen? Dann 
bist du richtig bei Vocanta - dem Chor4more!
Unter der Leitung der erfahrenen Sängerin und Chordirigentin 
Eva Württemberger widmen wir uns ausgewählten Stücken wie 
„Missa Vivaldi“ und Werken von A. Bruckner, O. Gjeilo, D. Elder, 
Palestrina und anderen.
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, wir freuen uns auf dich!
Weitere Infos bei Sigrid Mayer, Tel. 07044 909125 oder Eva 
Württemberger, Mobil 0157 35385677
Mehr Informationen zu den Chören unter 
www.strudelbachchoere.de

Vormerkung Termin Offenes Singen:
Das nächste Offene Singen findet wieder am Dienstag, 29. April, 
im Sängerheim Weissach statt.
Es freuen sich auf euch
Stefan und Gisela
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Die Strudelbachspatzen

Proben des Kinderchors
In den Ferien findet grundsätzlich keine Probe der Strudel-
bachspatzen statt. Die beiden Gruppen des Kinderchors treffen 
sich dann wieder nach den Ferien zum Proben und gemeinsa-
men Singen im Sängerheim Weissach.

Probezeiten der beiden Kinderchorgruppen  
immer donnerstags:
Gruppe 1 (4 Jahre bis einschließlich 1. Klasse): 16:45 bis 17:30 Uhr
Gruppe 2 (2. bis 4. Klasse): 17:30 bis 18:15 Uhr

Wenn du Lust hast, bei uns mitzusingen, melde dich einfach bei 
Chorleiterin Marlene Kronmüller, Tel. 01525 9725590, E-Mail: 
marlene.kronmüller@web.de.

Handharmonika-Freunde  
Flacht-Weissach e.V.

Ostergrüße
Die Handharmonikafreunde Flacht-Weissach wünschen allen 
Aktiven, Mitgliedern und Freunden des Vereins frohe und har-
monische Osterfesttage.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unseren kommenden Ver-
anstaltungen, z.B. das traditionelle Waldfest am 29. Mai in ge-
wohnter Umgebung am Flachter Waldhäusle.

Kleintierzüchterverein Weissach e.V.Kleintierzüchterverein Weissach e.V.

Kleintiermarkt am Ostermontag

 
 Plakat: KTZV Weissach

LandFrauen
Ortsverband Weissach-Flacht

Osterbrunnen

 
Beim Schmücken des Flachter Brunnen Foto: M. Knipping

Nachdem am 3. April viele fleißige LandFrauen „Büschele“ zum 
Schmücken der Osterbrunnen im Bauhof in Flacht gebunden 
hatten, konnten die beiden Brunnen am folgenden Samstag 
mit vielen bunten Ostereiern geschmückt werden. Herzlichen 
Dank auch an den Bauhof und den Forst für die Unterstützung.Dank auch an den Bauhof und den Forst für die Unterstützung.

 
Die LandFrauen vor dem fertig geschmückten Weissacher Brunnen  
 Foto: V. Härlin

Wir wünschen allen ein frohes Osterfest!
Die Vorstandschaft

Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.Obst- und Gartenbauverein Flacht e.V.

www.ogv-flacht.de / info@ogv-flacht.de

Familiengartentag
Wir laden euch herzlich zu unserem traditionellen Familien-
gartentag am Sonntag, den 04. Mai, im Strudelbachgarten des 
Obst- und Gartenbauvereins ein! Der Tag bietet Unterhaltung 
und Aktivitäten für Groß und Klein.

Was erwartet euch?
• Kleine Marktstände – Entdeckt eine Vielfalt an Produkten 

und Leckereien!
• Gartenflohmarkt für jedermann – Stöbert nach Schätzen 

für eure Gärten oder findet das ein oder andere Schnäpp-
chen.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN
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• VAW Naturschutzprodukte – Erfahrt mehr über umwelt-
freundliche Produkte und wie ihr zur Naturerhaltung bei-
tragen könnt.

• Leckeres vom Grill – Genießt köstliche Speisen, die frisch 
vom Grill zubereitet werden.

• Strudelbacholympiade für Kinder -Ein spannendes Event 
mit Spielen und Wettbewerben, das alle kleinen Gäste be-
geistern wird!

Der Familiengartentag ist die perfekte Gelegenheit, Zeit mit-
einander zu verbringen!

christof altmann  
- Einladung zur Live-Musik im Strudelbachgarten
Wir freuen uns, am Samstag, den 24.05., Christoph Altmann mit 
seiner Band im Strudelbachgarten begrüßen zu dürfen!
Seid dabei und lasst euch von der einzigartigen Atmosphäre 
und der mitreißenden Musik verzaubern. Der Strudelbachgar-
ten bietet die perfekte Kulisse für einen unvergesslichen Abend 
voller Melodien und guter Laune. Der Einlass ist ab 17:30 Uhr. 
Beginn der Veranstaltung 19:00 Uhr.
Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und genießt einen tol-
len Abend mit live Musik! Wir freuen uns auf euch!

ACHTUNG! Der Vorverkauf der Eintrittskarten für unsere 
nächsten Veranstaltungen im Strudelbachgarten startet!

An allen -Andy´s Fahrschulen- ist der Kauf  
von Eintrittkarten möglich!

Ab 07.04 - Rutesheim - Leonberger Str.24
Montag, Dienstag, Mittwoch und  
Donnerstag von 18:30 - 19:00Uhr

Ab 07.04 - Weissach - Porsche Str. 21
Montag & Mittwoch von 18:30 - 19:00Uhr

Ab 07.04 - Wimsheim - Kanalstr. 23
Dienstag und Donnerstag von 18:30 - 19:00 Uhr

Ab 07.04 - Flacht - Im Wengert 10
Montag bis Freitag von 10:00 bis 14:00 Uhr

Am 04.05 - Familiengartentag - Strudelbachgarten
Sonntag von 11:00 bis 18:00 Uhr

Jederzeit - Telefonische Bestellung
Bei Marco unter 0176 22291722 oder Andy unter 0172 7354387

Veranstaltungen
Do., 24.04. – Manfred Nuber – 17:30 Uhr – Theorie und Praxis – 
Veredeln von Obstbäumen
Der Veredelungskurs unter der Leitung von Manfred Nuber bie-
tet umfassende Einblicke in die verschiedenen Methoden der 
Baumsveredelung.
Eure Vorstandschaft – Andreas und Marco

TSV Flacht

Einladung zur ordentlichen Jahreshauptversammlung 2025
Am Freitag, 25.04.2025, lädt der Vorstand des TSV Flacht 1903 
e. V. um 20.00 Uhr zur diesjährigen Jahreshauptversammlung
in die Vereinsgaststätte ein. Hierzu sind alle Mitglieder, Freunde 
und Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen!

Tagesordnungspunkte:
TOP 1  Begrüßung, Eröffnung und Bericht des 1. Vorsitzenden
TOP 2  Bericht Leiter der Finanzen für das Geschäftsjahr 2024

TOP 3  Bericht Leiter der Mitgliederverwaltung
TOP 4  Berichte der Abteilungen
TOP 5  Bericht der Binder Blaubären TSV Flacht
TOP 5A   Bericht zu den Finanzen der Binder Blaubären  

TSV Flacht Geschäftsjahr 2024
TOP 6  Bericht der Kassenprüfer für das Geschäftsjahr 2024
TOP 7  Entlastung des Vorstands
TOP 8  Wahlen
TOP 9  Ehrungen
TOP 10 Behandlung eingegangener Anträge
TOP 11 TSV Schutzkonzept
TOP 12 Sonstiges

Anträge zur ordentlichen Hauptversammlung sind gemäß  
§ 7, Abs. 1 der Vereinssatzung mindestens 8 Tage vor der Tagung 
dem Vorsitzenden schriftlich mit Begründung einzureichen.
(TSV Flacht 1903 e. V. | Geschäftsstelle | Kelterstraße 6-8 | 71287 
Weissach-Flacht)

TSV Flacht 1903 e. V.
Im Namen des Vorstands
1. Vorsitzender Nico Lautenschlager

TSV Weissach

Aprilwanderung 2025

Wanderung am 27.04.2025:  
Treff um 9.30 Uhr am Rewe-Parkplatz Weissach

Liebe Wanderfreunde!
… wir fahren mit dem Auto zum Parkplatz am Friedhof in Stein-
egg. Von dort laufen wir über die Burg hinab zum Würmtalweg, 
der uns dann nach gesamt 6,7 km ins 1903 bringt, wo wir ein-
kehren werden. Über Lehningen geht es dann zurück zum Park-
platz. Insgesamt ca. 10,7 KM und ca. 150 HM sind geplant.

Anmeldung erforderlich bis zum 23.4.25! Speisekarte kann bei 
mir erfragt werden, wird aber am Treffpunkt um 9:30 Uhr zur 
Essensauswahl vorgelegt. Essen muss bis spätestens um 10.00 
Uhr am Tag der Wanderung beim 1903 angemeldet werden!

Das heißt, wer nicht mit wandert, aber zum Essen kommt, 
muss mir morgens spätestens seinen Wunsch mitteilen.
Für Fragen steht euch Achim unter 07044/9159085 gern zur 
Verfügung

Abt. Damengymnastik

Inside Yoga ist ein moderner und sportlicher Yoga-Stil mit 
einer gesunden und anatomisch korrekten Ausrichtung in der 
Vinyasa-Praxis. Du lernst verschiedene Asanas kennen und 
darfst gespannt sein, Bewegungen auszuführen, die nicht all-
täglich sind. Yoga stärkt deine Muskulatur im gesamten Kör-
per, vor allem die Tiefenmuskulatur im Core. Die Yoga-Stunde 
endet im Savasana - der Entspannung. Hierfür darf gerne eine 
Decke, Jacke und Socken mitgebracht werden. Bitte bringe dir 
auch eine geeignete Yogamatte mit. Der Kurs ist für Interes-
sierte jeden Alters geeignet, gerne kann am 28.04.2025 auch 
erst einmal „geschnuppert“ werden.

Dauer des Kurses: 28.04.2025 bis zu den Sommerferien.
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Kosten: für Mitglieder des TSV Weissach: 
€ 33,00; für Nichtmitglieder: € 77,00

INSIDE YOGA 

Inside Yoga ist ein moderner und sportlicher
Yoga-Stil mit einer gesunden und anatomisch
korrekten Ausrichtung in der Vinyasa Praxis.

TSV Weissach

Kursleiterin  
Petra Kern

Heckengäusporthalle 2

Start: 
Montag 28.04.2025
9:45 - 11:00 Uhr

Nähere Infos und Anmeldungen:
Elke Pröllochs / 07044-32961

Elke.proellochs@web.de

n
2

 
 Plakat: Lars Breitmaier

Parteieneien

Unabhängige Liste Unabhängige Liste 
Weissach & FlachtWeissach & Flacht

Rückblick auf den Backhaustag der UL 2025
Der Backhaustag der UL war ein voller Erfolg und wird wohl allen 
Teilnehmenden noch lange in Erinnerung bleiben. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen versam-
melten sich zahlreiche Backbegeisterte, um gemeinsam Brot, 
Hefekranz und Flachswickel zu backen. Die Veranstaltung war 
hervorragend von Marga und Anne organisiert. Mit viel Liebe 
zum Detail und großem Engagement sorgten sie für einen rei-
bungslosen Ablauf und eine herzliche Atmosphäre.bungslosen Ablaufbungslosen Ablauf und eine herzliche Atmosphäre. und eine herzliche Atmosphäre.bungslosen Ablauf und eine herzliche Atmosphäre.bungslosen Ablauf

 

Auch unsere „Special-Guests“, einige Bewohnerinnen des Ro-
sa-Körner-Stifts, der uns freundlicherweise die Küche zum 
Vorbereiten überlassen hatte, freuten sich über die Aktion und 
auch über die bunt belegte Pizza. Back-Profi und Backhaus-
verwalter Sven Klingel, der bereits seit mehr als 20 Jahren das 
Backhäusle in Weissach betreut, stand mit seiner Expertise 
und umfangreichen Wissen zur Seite und begeisterte alle Teil-
nehmenden. Unter seiner Anleitung entstanden köstliche 
Backwaren, die nicht nur optisch beeindruckten, sondern auch 
geschmacklich ein Genuss waren.

Die Freude und der Spaß 
am gemeinsamen Backen 
waren überall spürbar. Es 
wurde gelacht, geplaudert 
und fleißig Teig geknetet. 
Die fertigen Backwaren 
konnten sich sehen und 
schmecken lassen – vom 
duftenden Brot über den 
süßen Hefekranz bis hin 
zu den leckeren Flachswi-
ckeln.

Am Ende des Tages waren 
sich alle einig: Es war ein 
wunderbarer Tag, der in 
bester Erinnerung bleiben 
wird. Der Backhaustag 2025 hat gezeigt, wie viel Freude ge-
meinsames Backen bereiten kann und wie wichtig solche Ver-
anstaltungen für das Gemeinschaftsgefühl sind.

Wir von der Unabhängigen Liste Weissach und Flacht möch-
ten uns herzlich für den schönen Tag bedanken!

Informanformanf tionen andertionen anderer Ämter

Landratsamt Böblingen

Das Jobcenter Landkreis Böblingen wird seine Öffnungszeiten 
in den vier Regionalen Jobcentern Böblingen, Sindelfingen, 
Herrenberg und Leonberg anpassen.

Ab dem 01. April 2025 sind persönliche Vorsprachen montags, 
donnerstags und freitags nur noch nach vorheriger Online-
Terminvereinbarung möglich.

Neue Öffnungszeiten ab 01. April 2025:

Montag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr (nur nach Online-Terminver-
einbarung)
Mittwoch 07:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Donnerstag 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr (nur nach Online-Termin-
vereinbarung)
Freitag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr (nur nach Online-Terminver-
einbarung)

Zur Terminvereinbarung besuchen Sie bitte unsere Homepage 
unter https://jobcenter-landkreisbb.de/ oder verwenden Sie 
den folgenden QR-Code:

Ihr Jobcenter Landkreis Böblingen

geschmacklich ein Genuss waren.

 
 Fotos: Norbert Herrmann
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Jedes Kind is(s)t anders  
– Fortbildung für pädagogische Fachkräfte
Das Landratsamt Böblingen lädt ein zur Teilnahme an Fort-
bildungen zum Thema Bewusste Kinderernährung (BeKi). 
Diese Landesinitiative gibt es nur in Baden-Württemberg; sie 
ist damit bundesweit eine Besonderheit und steht für Ernäh-
rungsbildung und – information vom 6. Lebensmonat bis zur  
6. Schulklasse.

Die Fortbildungen richten sich an alle pädagogischen Fach-
kräfte, die sich dem Thema widmen wollen oder dies bereits 
tun. Der nächste Termin mit dem Titel „Jedes Kind is(s)t anders 
– Esstypen in der Kita gerecht werden“ findet am Dienstag,  
6. Mai, 14 bis 17 Uhr, im Landratsamt Böblingen statt (A-Gebäu-
de, 5. Stock, Zimmer 506). Die BeKi-Referentin Astrid Wandel be-
antwortet Fragen zum Thema, wie man mit der Verschiedenheit 
umgehen kann und welche Esstypen es gibt. In einem praktischen 
Teil kann das Gehörte direkt vertieft und ausprobiert werden.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen fin-
den sich auf der Website des FORUM Ernährung und Hauswirt-
schaft. Anmeldungen sind jeweils bis eine Woche vor Termin 
möglich. (Landkreis Böblingen -Angebote ErzieherInnen)

Weitere Termine und Themen sind:

„Bildungsort Mahlzeit – Essen ist so viel mehr als nur satt wer-
den“ – Do., 8. Mai, 14 bis 17 Uhr im Landratsamt Calw. (Anmel-
dung an judith.koch@kreis-calw.de).

„Frühstück und Zwischenmahlzeiten in 
der Kita: Vielfältig und bunt oder doch 
immer gleich?“ – Mi., 25. Juni, 14 bis  
17 Uhr, Landratsamt Böblingen

„Kunterbunte Kinderkost – Obst, Ge-
müse und Hülsenfrüchte gehören in 
den Speiseplan“ – Mo., 13. Oktober,  
14 bis 17 Uhr, Landratsamt Böblingen.

Europäischer Sozialfonds Plus in Baden-Württemberg:
Landkreis Böblingen ruft zur Einreichung von Anträgen für 
soziale Projekte auf

Projektanträge können bis 31. Mai 2025 eingereicht werden
Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist das zentrale be-
schäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Förderinstrument 
der Europäischen Union. Für den Landkreis Böblingen ruft der 
zuständige Arbeitskreis ESF-Förderung mit Sozialdezernent 
Dusan Minic als Vorsitzenden nun zu Projektanträgen für das 
Förderjahr 2026 auf.

Für die Förderperiode 2021-2027 stehen dem Land Baden-
Württemberg rund 218 Mio. Euro für ESF-Investitionen zur 
Verfügung. Das Förderkontingent des Landkreises Böblingen 
beträgt 317.230 Euro. Unter dem Motto „Chancen fördern“ 
unterstützt das Ministerium für Soziales, Gesundheit und In-
tegration Baden-Württemberg“ auch im kommenden Jahr re-
gionale Projekte.

„Die ESF-Mittel sind eine hervorragende Möglichkeit, gerade in 
dieser wirtschaftlich schwierigen Phase, Menschen zu unter-
stützen, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, so Dusan Minic, 
Sozialdezernent im Landratsamt und Vorsitzender des lokalen 
ESF-Arbeitskreises. „Deshalb freuen wir uns auch in diesem 
Jahr wieder Mittel der Europäischen Union für diese wichtige 
Aufgabe bereitstellen zu können.“

Der Fokus des regionalen ESF Plus liegt auf besonders arbeits-
marktfernen, Langzeitarbeitslosen und weiteren benachtei-

ligten Zielgruppen sowie von Schulversagen bedrohten Schü-
lerinnen und Schülern und marginalisierten jungen Menschen. 
Den regionalen Schwerpunkt setzt der Landkreis Böblingen 
in seiner ESF-Arbeitsmarktstrategie für das kommende För-
derjahr vor allem bei Qualifizierungsperspektiven und/oder 
sozialpädagogische Begleitung und soziale Stabilisierung von 
geflüchteten Menschen, von Diskriminierung bedrohten Men-
schen, jungen Menschen, die von Regelsystemen nicht erreicht 
werden können, jungen Menschen im Übergang Schule-Beruf.

Projektanträge für den Projektzeitraum 1. Januar 2026 bis 31. 
Dezember 2026 müssen bis zum 31. Mai 2025 vollständig und 
unterschrieben in Papierform bei der L-Bank (Bereich Finanz-
hilfen, Schlossplatz 10, 76113 Karlsruhe) eingegangen sein. In-
formationen zu den aktuellen Antragsunterlagen sind auf der 
www.esf-bw.de zu finden. Es wird darum gebeten, die Anträ-
ge gleichzeitig in elektronischer Form auch bei der ESF-Ge-
schäftsstelle einzureichen (Landratsamt Böblingen, Christin 
Engelhard, E-Mail: c.engelhard@lrabb.de).

Die vollständige Ausschreibung und weitere Informationen fin-
den Interessierte auf der Homepage des Landkreises Böblingen 
unter www.lrabb.de/esf. Ergänzende Informationen finden 
sich auf der Website www.esf-bw.de.

Klinikverbund Südwest GmbH

 

Leonberger Unfallchirurgie als lokales Traumazentrum  
erneut rezertifiziert

Das Leonberger Krankenhaus ist ein verlässlicher Partner 
des regionalen TraumaNetzwerks Stuttgart. Für verunfall-
te Personen heißt das, dass sie sehr schnell im Rahmen einer 
festgelegten Rettungskette versorgt werden.

Die Leonberger Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie unter 
Leitung von Dr. Holger Rieske ist durch die Deutsche Gesell-
schaft für Unfallchirurgie (DGU) erneut als lokales Traumzent-
rum rezertifiziert worden.

Als Teil des TraumaNetzwerks Stuttgart garantiert die Klinik 
somit die Vorhaltung aller notwendigen Strukturen, standardi-
sierten Abläufe und Prozesse sowie best geschulte Fachkräfte, 
um verunfallte Patienten bestmöglich zu versorgen. Die DGU 
rief die Zertifizierung ins Leben, um dauerhaft die Struktur-
qualität wie auch die Prozess- und Ergebnisqualität bei den 
zertifizierten Kliniken zu etablieren und zu sichern.

Es sind diese klaren Vorgaben und Leitlinien, die Leben retten: 
Alle an der Versorgung verunfallter Patienten beteiligten Fach-
disziplinen arbeiten hocheffizient Hand in Hand nach einem 
streng standardisierten Schema. Im Schockraum wird der Pa-
tient nach dem ATLS-Schema – Advanced Trauma Life Support 
– einem internationalen Ausbildungskonzept zur Erstversor-
gung von Traumapatienten prioritätenorientiert behandelt: 
Kann der Patient atmen, wie ist der Kreislauf, was muss zuerst 
behandelt werden, was kann warten? Da Blutungen in eine der 
großen Körperhöhlen eine der größten Gefahren darstellen, 
stehen im OP bereits vorsortiert die richtigen OP-Besteckkör-
be, sogenannte Siebe, bereit, um gegebenenfalls ohne Zeitver-
lust mit einer lebensrettenden Operation starten zu können, 
je nachdem, ob Brustkorb, Bauchraum oder Becken betroffen 
sind.
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„All diese Strukturen müssen nicht nur vorhanden sein, son-
dern auch rund um die Uhr einsatzbereit zur Verfügung stehen“, 
ergänzt Chefarzt Dr. Holger Riese, Leiter des lokalen Trauma-
zentrums. „Das Prinzip 24/7 – also 24 Stunden täglich, an sie-
ben Tagen die Woche – gilt ausnahmslos.“ Darüber hinaus setzt 
die Rezertifizierung voraus, dass die Mitarbeitenden zusätzlich 
Schulungen durchlaufen und wiederkehrend Fortbildungen 
besuchen: „Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Schulungs-
schwerpunkten und Kompetenzen. Beispielsweise habe ich 
den Terror and Disaster Surgical Care – TDSC absolviert, ein 
Training, das für kritische Situationen Entscheidungshilfen und 
Instrumente vermittelt. Ich freue mich, dass wir hier in Leon-
berg gemeinsam ein sehr breites Spektrum an Qualifikationen 
bieten, was die Traumabehandlung betrifft. Insofern ist die Re-
zertifizierung nur eine Bestätigung, dass wir sehr beständig auf 
hohem Niveau unsere Patienten versorgen“, so der unfallchir-
urgische Experte.

Anhand der vorgegebenen Leitlinien und Strukturen kann auch 
sehr schnell entschieden werden, ob ein Patient in eine Spezial-
klinik, d. h. in ein übergeordnetes regionales oder überregiona-
les Traumazentrum verlegt werden muss oder ob der Patient 
auf der Intensivstation in Leonberg überwacht werden kann. 
Hierfür bildet die Tele-Kooperation mit den Netzwerkpartnern 
die Grundlage und ist eine ideale Vernetzung auch fachüber-
greifender Kompetenz.

Die Teilnahme am bundesweiten Traumaregister der DGU er-
möglicht zudem durch die anonymisierte Eingabe relevanter 
Parameter, sich an Häusern gleicher Größe zu messen. „Die 
Daten liefern wichtige Erkenntnisse, die uns helfen, die Erst-
versorgung von verunfallten Patienten ständig weiter zu opti-
mieren“ so Dr. Rieske.

Die Rezertifizierung ist für drei Jahre gültig und muss dann er-
neuert werden.

Gemeinsame Trauerfeier für die Kleinsten der Kleinen

Sammelurnenbestattung für fehlgeborene Kinder aus den 
Landkreisen Böblingen und Calw.

Fehlgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 500 
Gramm werden im Rahmen einer Sammelurnenbestattung 
beigesetzt. Betroffene Eltern, Angehörige und Freunde in den 
Landkreisen Böblingen und Calw sind zu einer ökumenischen 
Trauerfeier am Freitag, den 25. April 2025 um 15 Uhr herz-
lich eingeladen. Treffpunkt ist die Aussegnungshalle auf dem 
Waldfriedhof Böblingen (Maurener Weg 130). Eingeladen sind 
auch Eltern, die vielleicht schon vor längerer Zeit ein Kind durch 
Fehl- oder Totgeburt verloren, aber bisher keinen Ort für ihre 
Trauer gefunden haben.

Die Grabstätte, auf der zweimal im Jahr eine Trauerfeier statt-
findet, wurde von der Stadt Böblingen unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellt und im Mai 2006 eingeweiht. Die Initiative 
hierfür ging von einem Arbeitskreis aus Hebammen, Klinik-
ärztinnen, Seelsorgerinnen und betroffenen Eltern unter Fe-
derführung der Schwangerenberatungsstelle im Gesundheits-
amt des Landkreises Böblingen aus. Der Gedenkstein selbst 
wurde vom Förderverein des Krankenhauses gestiftet. Spen-
den für die Grabstelle sowie die Ausrichtung der Trauerfeiern 
nimmt der Förderverein des Klinikums Sindelfingen-Böblin-

gen gerne entgegen: Bei der Kreissparkasse Böblingen, IBAN: 
DE34603501300002212786. Für Rückfragen steht das Sekreta-
riat der Krankenhausdirektion Böblingen, Frau Stein, Telefon 
07031 668-21032, gerne zur Verfügung.

LEADER Heckengäu

Das LEADER-Förderprogramm muss erhalten werden

Auf Europa-Ebene wurde eine Petition gestartet, um für den 
Erhalt dieses wichtigen Fördertops zu kämpfen
Das LEADER Programm steht für eine stärkere Zukunft eines 
ländlichen Europas – so überschreibt die ELARD (European 
Leader Association for Rural Development) ihren Aufruf, sich 
der Petition anzuschließen. Gemeint ist, dass dieser EU-För-
dertopf Gelder dafür bereithält, dass sich ländliche Gebiete 
mit nachhaltigen Projekten entwickeln können – und zwar in 
unterschiedlichen Handlungsfeldern und damit äußerst viel-
fältig in dem, was förderfähig ist. Derzeit ist geplant, das LEA-
DER-Programm zu streichen bzw. nur noch als eine Art freiwil-
liges Unterprogramm der Landwirtschaft zu führen, mit dem 
Hinweis darauf, dass – kurz gesagt – die Landwirtschaft ja über 
andere Fördermöglichkeiten gestützt würde. Dagegen stemmt 
sich die Petition, die allen Einzelpersonen, Organisationen und 
politischen Entscheidungsträgern offensteht.

„LEADER zielt auf viel mehr als auf die Landwirtschaft“, erklärt 
Martin Wuttke, Vorstand von LEADER Heckengäu. „Wir fördern 
mit LEADER einen Inklusions-Spielplatz genauso wie eine Or-
gel für eine Begegnungsstätte, einen Wanderpfad genauso wie 
einen Stall. Wer sich die Projekte anschaut, die allein bei uns im 
Heckengäu in den vergangenen rd. 10 Jahren gefördert wurden, 
der staunt über die Bandbreite.“ In Zahlen waren es jedenfalls 
160 Projekte, für die man rd. 6,06 Mio. Euro in die Region holen 
konnte.

LEADER ist ein Förderprojekt der Europäischen Union und 
steht für „Liaison entre actions de développement de l'éco-
nomie rurale“. Stark verkürzt gesagt, geht es um die Ent-
wicklung und Stärkung des ländlichen Raums. Das Heckengäu 
wurde 2015 als LEADER-Kulisse anerkannt und hat sich ins-
gesamt drei Handlungsfelder gegeben: „Leben und Arbeiten 
auf dem Land in Einklang von Familie und Beruf“ – was den 
Ausbau eines aktiven Miteinanders und des ehrenamtlichen 
Engagements meint, aber auch Schwerpunkte setzt bei ge-
nerationen-übergreifenden Projekten oder auch Existenz-
gründungen. Von den 160 Projekten fielen 94 Stück in dieses 
Handlungsfeld, also knapp 60 %.

42 Projekte lassen sich dem HF 2 zuordnen („Kultur und Natur 
– naturnaher, ländlicher Erholungs- und Erlebnistourismus“) 
und 24 Projekte dem HF 3 („Nutzung, Pflege und Schutz von 
Landschaft und Natur“).

Auf europäischer Ebene läuft LEADER seit über 30 Jahren und 
unterstützt ländliche Gemeinschaften.

Diese partizipative ländliche Entwicklung sollte auch weiterhin 
Teil der EU-Politik bleiben, so heißt es im Petitions-Aufruf. „Wir 
unterstützen diese Forderung“, so Wuttke. Wer sich anschlie-
ßen möchte und die Petition zeichnen möchte, findet sie auf 
www.elard.eu/petition_de/.
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LEADER Gebietskulisse: Landkreis Böblingen: Bondorf, Decken-
pfronn, Jettingen, Mötzingen und Weissach, Landkreis Calw: 
Althengstett, Bad Liebenzell (Möttlingen, Monakam, Unter-
haugstett), Calw (Heumaden, Stammheim, Holzbronn), Egen-
hausen, Gechingen, Haiterbach, Nagold, Ostelsheim, Rohrdorf, 
Simmozheim und Wildberg, Enzkreis: Friolzheim, Mönsheim, 
Neuhausen, Tiefenbronn, Wiernsheim, Wimsheim und Wurm-
berg und Landkreis Ludwigsburg: Eberdingen.

Informationen aus den Nachbargemeinden

Heckengäu Naturführer e.V.

   

Hecki-Kids  
Naturgruppe für Kinder 
von 6 – 9 Jahre 

 

 

Wann: 26. April 2025 
10 – 12:30 Uhr 
 

 

Thema: Essbare „Unkräuter“,  
Wilde Pflanzen für Mensch und Tier,  
Eine Reise in die Geschichte unserer 
Vorfahren, Spiele dazu 
 

 

Treffpunkt: Am Funkmast an der Landstraße von 
Weissach nach Mönsheim (rechts) 
GPS Koordinaten: 48.858142, 8.883805 
 

 

Mitzubringen: Wetterangepasste Kleidung, 
Sitzunterlage, Vesper, Getränk 

 

    

Kosten: 5 Euro pro Kind  

Anmeldung: bis 24. April 2025  

 Heckengäu-Naturführerinnen:   

Nicole Beck  0171-8464614  

Alexandra Voigt  0151-41969650  

Anne Morlok-Klink  0151-42480308  

Weitere Infos:  
www.heckengaeu-naturfuehrer.de 

 
 
 

 

  

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Eine Bühne für Vereine, Schulen und 
Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und 
NUSSBAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Verei-
ne, Schulen, soziale Organisationen oder Kommunen – sie 
alle haben die Möglichkeit, ihre Angebote und Neuigkei-
ten direkt auf der Plattform zu veröffentlichen. So erfährst 
du nicht nur von neuen Kursen, Festen oder Initiativen,  
sondern kannst auch gezielt nach Akteuren in deiner Nähe 
suchen.
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen 
einfachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die 
Plattform ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, 
Inhalte schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt 
nicht nur die Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch 
zur Vernetzung in der Region bei – ein Gewinn für alle Be-
teiligten.

Veranstaltungskalender – Immer wissen, was los 
ist
Von Stadtfesten über Sportveranstaltungen bis hin zu Vor-
trägen und Workshops: Mit dem Veranstaltungskalender von 
NUSSBAUM.de verpasst du keine Highlights mehr. Die über-
sichtliche Struktur erlaubt es dir, gezielt nach Events in deiner 
Nähe zu suchen – sortiert nach Datum, Kategorie oder sogar 
Veranstaltungsort.
Doch der Kalender ist mehr als eine einfache Liste. Veran-
stalter können ihre Events detailliert vorstellen, inklusive 
Bildern, Beschreibungen und Links zur Anmeldung. Da-
durch wird der Kalender zu einem echten Werkzeug für die 
Freizeitplanung. Egal, ob du auf der Suche nach Unterhal-
tung, Bildung oder Mitmachaktionen bist – hier findest du 
alles an einem Ort.

Ein zentraler Zugang zu allen ePaper-Ausgaben
Mit dem digitalen Kiosk auf NUSSBAUM.de hast du Zugriff 
auf sämtliche ePaper der Region – gebündelt an einem Ort. 
Egal, ob du die aktuelle Ausgabe des Amtsblatts/der Lokal-
zeitung oder ältere Berichte suchst, im Kiosk wirst du fündig. 
Die intuitive Navigation ermöglicht es dir, schnell zwischen 
den verschiedenen Ausgaben zu wechseln und gezielt nach 
bestimmten Artikeln oder Themen zu suchen.
Die digitale Sammlung bietet dir alle Vorteile eines ePapers: 
klare Struktur, einfache Lesbarkeit und von überall abrufbar. 
Dank der Archive kannst du außerdem bis zu 14 Monate auf 
alte ePaper zugreifen – ein praktischer Helfer, wenn du ge-
zielt nach Vergangenem recherchieren möchtest.

       Jetzt Projekte einstellen

Nussbaum hilft,  
gemeinsam zu helfen
Stellen Sie Ihr Projekt vor.
Unsere Heimat spendet.

NEU

NUSSBAUM.de

Wann und
wo Du willst –
Dein ePaper.


